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AUSZUG qus dem Beschlussregister des Stqdtrotes

öffentliche Sitzung vom 05. Oktober 2020

TAGESORDNUNG: Stödtische Strqßenverkehrsordnung Aufhebung einer
E rg ö nzu n gsve rord n u n g :

b) vom 24. AprilzOOG betreffend die Einrichtung einer
blouen Zone in der Veruierser Stroße vor den
Anwesen 1O bis 16

DER STADTRAT,

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkehr vom 16. MÖrz 1968 ;

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege (STVO) vom 1, Dezember
1 975;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

die Ergönzungs-

ln Enrvögung, doss der Stodtrot in seiner Siüung vom 24. April 2006 die
Ergönzungsverordnung betreffend die Einrichtung von blouen Zonen in der Vervierser
Stroße vor den Anwesen 10 bis 16 genehmigt hot;

ln Enruögung, dqss in ollen Blouen Zonen eine kostenlose Porkdouer von 1 Stunde
bei Auslegung der Blouen Porkscheibe gelten und ouf den Longzeitporkplötzen die
Grotisporkdouer ebenfolls ouf 1 Stunde verlöngert wird;

ln Enruögung, doss folglich die Ergönzungsverordnung vom 24. April 2006
oufgehoben werden muss;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitotsqusschuss,

beschließt
einstimmig,

die Aufhebung der Ergönzungsverordnung vom 24. April 2006 betreffend Vervierser
Stroße: Einrichtung einer blouen Zone vor den Anwesen 10 bis 16 zu genehmigen.

Artikel 1:

Die Ergönzungsverordnung vom 24. April2006 wird oufgehoben.

Artikel 2:
Die Zonenverkehrsschilder vom Typ E9o werden entfernt

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des öffentlichen Diengtes
der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet



Artikel 4:
eegpnwOrtiger Beschluss Wird entsprechend den Bestimmungen des
Gemeindede kretes veröffentl icht

Für den Stodtrot

Der Die VorsiEende,
gez. Cloudio NIESSENgez. Bernd LENTZ

Für gleich loutenden Auszug:
den 9. Oktober 2O2O
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